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Regeste

Asyl und Wegweisung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32)
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR
172.021). Das Bundesamt für Migration (BFM) gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG
und ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet
betreffende Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das
Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden
Beschwerde und entscheidet in diesem Bereich endgültig (Art. 105 des Asylgesetzes vom
26. Juni 1998 [AsylG, SR 142.31]; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]).

E. 1.2
Die Beschwerde ist form- und fristgerecht eingereicht. Der Beschwerdeführer ist durch die
angefochtene Verfügung berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung. Der Beschwerdeführer ist daher zur Einreichung der
Beschwerde legitimiert (Art. 108 Abs. 1 AsylG sowie Art. 6 AsylG i.V.m. Art. 48 Abs. 1
und Art. 52 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.

E. 2
Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, die unrichtige oder unvollständige
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit gerügt werden
(Art. 106 Abs. 1 AsylG).

E. 3
Gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG wird vorliegend auf die Durchführung eines
Schriftenwechsels verzichtet.

E. 4.1
Das BFM begründete die angefochtene Verfügung im Wesentlichen damit, dass eine
Anwendung der Ausschlussklausel von Art. 83 Abs. 7 AuG in casu verhältnismässig sei, da
der Beschwerdeführer gemäss Urteil des Bezirksgerichts R_______ vom 13. Juni 2007 in
schwerer Weise gegen des Betäubungsmittelgesetz verstossen habe und mit 12 Monaten
Freiheitsstrafe bestraft worden sei, womit ein erhöhtes Interesse am Vollzug der
Wegweisung bestehe. Der Beschwerdeführer, welcher gemäss seinen Ausführungen nur



private Benachteiligungen geltend mache, habe seit seiner Kindheit in der Provinz
Suleymania gelebt und sei dort einer Erwerbstätigkeit nachgegangen. Es erscheine
unglaubhaft, dass er dort kein Beziehungsnetz habe. Zudem habe er während seines
zweijährigen illegalen Aufenthalts in der Türkei gezeigt, dass er in der Lage sei, sich eine
Existenz aufzubauen und für seinen Lebensunterhalt aufzukommen. Weder die im
Strafverfahren gezeigte Reue noch die anderen aufgeführten Umstände liessen angesichts
der Schwere der Straftat und der hohen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit die
Aufhebung der vorläufigen Aufnahme unverhältnismässig erscheinen. Nach einer Analyse
der aktuellen Situation in den Provinzen Dohuk, Erbil und Suleymania schätze das BFM
den Vollzug der Wegweisung zudem als grundsätzlich zumutbar, möglich und zulässig ein.

E. 4.2
In der Beschwerde wird geltend gemacht, dass die allgemeine Lage im Nordirak ohne
genauere Begründung als zumutbar erachtet und als zulässig und möglich eingeschätzt
werde. Der Beschwerdeführer gehe von einer weiterhin bestehenden Gefährdungslage aus.
Die Vorinstanz habe sich nicht mit den eingereichten Fotos und der individuellen
Gefährdungslage des Beschwerdeführers auseinandergesetzt, der sehr wohl eine individuell
konkrete Bedrohung geltend mache. Die Verurteilung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von
12 Monaten könne nicht als Verurteilung zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im Sinne
von Art. 83 Abs. 7 Bst. a AuG bezeichnet werden. Dass der Beschwerdeführer "in schwerer
Weise" gegen das Betäubungsmittel-gesetz verstossen habe, sei aus der Länge der
Freiheitsstrafe nicht zu schliessen. Der Beschwerdeführer habe die Strafe für seine Taten in
der Vergangenheit erhalten, daraus entgegen der günstigen Prognose eine Gefahr für die
Zukunft zu sehen, widerspreche dem seitherigen Wohlverhalten des Beschwerdeführers.

E. 5.1
Das BFM hebt die vorläufige Aufnahme auf und ordnet den Vollzug der Weg- oder
Ausweisung an, wenn die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind (Art. 84 Abs. 2 des
Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer vom 16. Dezember 2005 [AuG,
SR142.20]. Die Voraussetzungen für die vorläufige Aufnahme sind nicht mehr gegeben,
wenn der Vollzug der rechtskräftig angeordneten Wegweisung zulässig (Art. 83 Abs. 3
AuG) und es der ausländischen Person möglich (Art. 83 Abs. 2 AuG) und zumutbar (Art.
83 Abs. 4 AuG) ist, sich rechtmässig in ihren Heimat-, in den Herkunfts oder in einen
Drittstaat zu begeben.

E. 5.2
Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer
Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen
Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AuG). So darf keine Person in irgendeiner Form
zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit
aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur
Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art.
33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK,
SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 der Bundesverfassung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101), Art. 3 des Übereinkommens vom 10.
Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende
Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 der Konvention vom 4.
November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK, SR 0.101)



darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung
unterworfen werden.

E. 6.1
Die Vorinstanz wies in ihrer angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass der
Grundsatz der Nichtrückschiebung nur Personen schützt, die die Flüchtlingseigenschaft
erfüllen (vgl. Mario Gattiker, Das Asyl und Wegweisungsverfahren, 3. Aufl., Bern 1999, S.
89). Da es dem Beschwerdeführer im ordentlichen Asylverfahren nicht gelungen ist, eine
asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann das in
Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulements im
vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden. Eine Rückkehr des Beschwerdeführers
in den Heimatstaat ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig. Sodann
ergeben sich weder aus den Aussagen des Beschwerdeführers noch aus den Akten
Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer Ausschaffung in den Heimatstaat dort mit
beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen
Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Gemäss Praxis des Europäischen Gerichtshofes
für Menschenrechte (EGMR) sowie jener des UN-Anti-Folterausschusses müsste der
Beschwerdeführer eine konkrete Gefahr ("real risk") nachweisen oder glaubhaft machen,
dass ihm im Fall einer Rückschiebung Folter oder unmenschliche Behandlung drohen
würde (vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission
[EMARK] 2001 Nr. 16 S. 122, mit weiteren Hinweisen; EGMR, Bensaid gegen
Grossbritannien, Urteil vom 6. Februar 2001, Recueil des arrêts et décisions 2001-I, S. 327
ff.), was ihm, wie auch in der in Rechtskraft erwachsenen Verfügung vom 16. März 2006
festgestellt wird, nicht gelungen ist. Ebenfalls lässt die allgemeine Menschenrechtssituation
im Nordirak den Wegweisungsvollzug zum heutigen Zeitpunkt nicht als unzulässig
erscheinen (vgl. im zur Publikation vorgesehenen Urteil BVGE E-6982/2006 vom 22.
Januar 2008 E. 6.2 ff. und 6.6); die ins Recht gelegten Fotos sind nicht geeignet, an dieser
Betrachtungsweise etwas zu ändern. Nach dem Gesagten ist der Vollzug der Wegweisung
sowohl im Sinne der asyl- als auch der völkerrechtlichen Bestimmungen zulässig.

E. 6.2
Aus humanitären Gründen, nicht in Erfüllung völkerrechtlicher Pflichten der Schweiz, wird
auf den Vollzug der Wegweisung auch verzichtet, wenn die Rückkehr in den Heimatstaat
für den Betroffenen eine konkrete Gefährdung im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AuG darstellt.
Eine solche Gefährdung kann angesichts der im Heimatland herrschenden allgemeinen
politischen Lage, die durch Krieg, Bürgerkrieg oder durch eine Situation allgemeiner
Gewalt oder aufgrund anderer Gefahrenmomente, wie beispielsweise einer notwendigen,
aber nicht durchführbaren medizinischen Behandlung, angenommen werden (vgl. Botschaft
zum Bundesbeschluss über das Asylverfahren vom 22. Juni 1990. BBl 1990 II 668).

E. 6.3
Die vorläufige Aufnahme nach den Abs. 2 und 4 des Art. 83 AuG wird nicht verfügt, wenn
die weg- oder ausgewiesene Person: a. zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder
Ausland verurteilt wurde oder wenn gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne von
Artikel 64 oder 61 des Strafgesetzbuches angeordnet wurde; b. erheblich oder wiederholt
gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen
hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet; oder die
Unmöglichkeit des Vollzugs der Weg- oder Ausweisung durch ihr Verhalten verursacht hat.



Gemäss der am vormaligen Art. 14a Abs. 6 ANAG entwickelten und heute noch geltenden
Praxis setzt die Anwendung dieser Ausschlussklausel eine Abwägung zwischen den
Interessen des Ausländers am Verbleib in der Schweiz und denjenigen der Schweiz an
seiner Wegweisung voraus und schränkt dabei das Interesse des Staates auf den Schutz vor
Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder deren schwerwiegende
Verletzung ein, wobei die Ausschlussklausel mit Zurückhaltung und insbesondere unter
Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips anzuwenden ist. Es genügt nicht, wenn die
kriminellen Handlungen der betreffenden Person den Schluss zulassen, dass diese nicht
gewillt oder nicht fähig ist, sich an die elementaren gesellschaftlichen Regeln des
Zusammenlebens zu halten. Vielmehr müssen diese Handlungen eine schwerwiegende
Gefährdung oder Verletzung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung darstellen. Die
Verurteilung zu einer bedingten Freiheitsstrafe lässt beispielsweise in der Regel nicht auf
eine solche schliessen, jedoch kann deren Strafmass oder der Umstand, dass durch das
begangene Delikt besonders wertvolle Rechtsgüter betroffen sind, zum gegenteiligen
Schluss führen. Bei der Interessenabwägung ist der angedrohte Strafrahmen in Bezug zur
verhängten Strafe zu setzen. Auch die wiederholte Deliktsbegehung kann trotz bedingt
ausgesprochener Freiheitsstrafe Anhaltspunkte für die Gefährdung der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung geben, stellt eine solche doch die vermutete günstige Prognose
erheblich in Frage. Des weiteren kann auch das Vorleben des Beschwerdeführers bei der
Ineressenabwägung mit berücksichtigt werden (vgl. EMARK 2004 Nr. 39, E. 5.3 und 2006
Nr. 11, E. 4 ff).

E. 6.4
Der Beschwerdführer wurde vom Bezirksgericht R_______ mit Urteil vom 13. Juni 2007
zu einer Freiheitsstrafe von 12 Monaten verurteilt, wovon er die Hälfte bereits durch Haft
erstanden hatte. Die verbleibende Freiheitsstrafe im Umfang von sechs Monaten wurde
aufgeschoben und die Probezeit auf drei Jahre festgesetzt. Die Strafbehörde zog in Betracht,
dass der vollumfänglich geständige Beschwerdeführer zirka drei Wochen vor seiner
Verhaftung begonnen hatte, für seinen Auftraggeber zu einem monatlichen Gehalt für
diesen zu arbeiten, das heisst, Heroin und Kokain an Betäubungsmittelkonsumenten
auszuliefern, beziehungsweise Betäubungsmittel zu portionieren. Somit war dem nicht
drogenabhängigen Beschwerdeführer bewusst, dass er - aus rein finanziellem Interesse -
Mengen von Betäubungsmitteln in Umlauf setzte, welche die Gesundheit vieler Menschen
in Gefahr brachte, womit ein schwerer Fall im Sinne des Gesetzes vorliegt. Aus dem in der
Beschwerde vorgebrachten Umstand der hälftigen Verbüssung der Strafe, und der im
Strafverfahren gezeigten Reue kann nicht leichthin gefolgert werden, die Gefahr einer
erneuten Begehung von Betäubungsmitteldelikten der gleichen Art bestehe nicht mehr. Mit
Blick auf die vom Beschwerdeführer verletzten Rechtsgüter ist die seit seiner
Haftentlassung abgelaufene Zeit sowie die Tatsache, dass er für seinen Lebensunterhalt
selber aufkommt, zu kurz, um von einem grundlegenden und gefestigten Sinneswandel
auszugehen. Demgegenüber hat das persönliche Interesse des Beschwerdeführers, der vor
seiner Einreise in die Schweiz Ende 2002 in seiner Heimat bei seinem Onkel im
Baugeschäft und anschliessend, nach seiner freiwilligen Ausreise aus der Schweiz während
seines illegalen Aufenthalts in der Türkei, von 2004 bis 2006 erwerbstätig war und in der
Schweiz schon aufgrund seines kurzen Aufenthalts - weder von einer gefestigten
wirtschaftliche Existenz noch von einer fortschreitenden Integration ausgegangen werden
kann, vor dem öffentlichen Interesse zurückzustehen.



E. 6.5
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Ausschlussklausel von Art. 83 Abs. 7 AuG im
vorliegenden Fall als verhältnismässig erscheint. Demnach überwiegt das öffentliche
Interesse der Schweiz am Vollzug der Wegweisung das private Interesse des
Beschwerdeführers, sich auf die Wegweisungsschranke von Art. 83 Abs. 1 AuG zu berufen,
weshalb die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nicht zu prüfen und auf die Fragen im
Zusammenhang mit der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs entgegen den - im
Uebrigen zutreffenden - Ausführungen der Vorinstanz in den Nordirak nicht einzugehen ist.

E. 6.6
Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des
Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (Art. 8
Abs. 4 AsylG), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist
(Art. 83 Abs. 2 AuG).

E. 6.7
Die von der Vorinstanz verfügte Aufhebung der vorläufigen Aufnahme des
Beschwerdeführers ist demnach zu bestätigen.

E. 7
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig und vollständig feststellt und
angemessen ist (Art. 106 AsylG). Die Beschwerde ist nach dem Gesagten abzuweisen.

E. 8
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen
(Art. 63 Abs. 1 und 5 VwVG) und auf insgesamt Fr. 600.-- festzusetzen (Art. 1-3 des
Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]) und mit dem in gleicher Höhe
geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. (Dispositiv nächste Seite)
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